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BDO Legal Rechtsanwaltsgesellschaft mbH 

- Allgemeine Auftragsbedingungen - 
 

 
 
 

1. Allgemeines 
 
(a) Wir erbringen unsere Leistungen auf Basis (i) des Auftragsschreibens und 
etwaiger, dem Auftragsschreiben beigefügter spezifischer Anlagen (insbeson-
dere etwaiger Leistungsbeschreibungen, Widerrufsbelehrungen für Verbrau-
cher und Portalnutzungsbedingungen), (ii) der Regelung zur Haftung und der 
Regelung zum Honorar sowie (iii) dieser Auftragsbedingungen (AB) (Auftrags-
schreiben und Anlagen zusammen nachfolgend „Mandatsvereinbarung“). 
Dies gilt auch für den Teil der Leistungen, der ggf. schon vor dem rechtswirk-
samen Abschluss der Mandatsvereinbarung erbracht wurde. Abweichende 
oder widersprechende Geschäftsbedingungen gelten nur, wenn sie von uns 
ausdrücklich schriftlich anerkannt wurden. Die Regelungen unseres Auftrags-
schreibens und die AB gelten auch dann, wenn wir einer Beauftragung unter 
Zugrundelegung abweichender Geschäftsbedingungen nicht ausdrücklich wi-
dersprechen. 
 
(b) Sofern wir über die vereinbarten Leistungen hinaus für Sie tätig werden 
und darüber keine gesonderte Mandatsvereinbarung abgeschlossen wird, fin-
den die Regelungen zur Haftung und die AB auch auf die Erbringung dieser 
Leistungen Anwendung.  
 
(c) Die Mandatsvereinbarung stellt die gesamte Vereinbarung zwischen den 
Vertragspartnern im Hinblick auf die Leistungen und die Vertragsbeziehung 
dar und ersetzt alle vorangegangenen diesbezüglichen Vereinbarungen, Über-
einkünfte und Erklärungen, einschließlich vorab geschlossener Geheimhal-
tungsvereinbarungen. 
 
2. Vergütung, Fälligkeit 
 
(a) Unsere Rechnungen, inkl. etwaiger Abschlags- und Vorschussrechnungen, 
werden in Euro erstellt und sind sofort fällig. Mehrere Auftraggeber haften 
für unsere Vergütung als Gesamtschuldner. Die von etwaigen Subunterneh-
mern erbrachten Leistungen stellen wir Ihnen als eigene Auslagen in Rech-
nung. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass die Honorare unserer Subun-
ternehmer von unseren Honorarsätzen abweichen können. 
 
(b) Wir sind berechtigt, jederzeit angemessene Abschläge auf Honorare oder 
Gebühren und Auslagen sowie Nebenkosten in Rechnung zu stellen. Dies gilt 
für die Anforderung von Vorschusszahlungen entsprechend.  
 
(c) Angaben zum voraussichtlich anfallenden Honorar verstehen sich grund-
sätzlich als Honorarschätzung, sofern nicht ausdrücklich ein Pauschalhonorar 
vereinbart ist.  
 
(d) Endet unsere Leistungserbringung vorzeitig, sind wir berechtigt, den bis 
dahin entstandenen Zeitaufwand abzurechnen, sofern die Beendigung der 
Mandatsvereinbarung nicht durch ein pflichtwidriges Verhalten unsererseits 
verschuldet wurde. Auch im letzterem Fall kann aber der bisherige Zeitauf-
wand abgerechnet werden, sofern und soweit die erbrachte Leistung trotz 
der vorzeitigen Vertragsbeendigung für Sie verwertbar ist. 
 
(e) Sofern Sie uns nach Abschluss der Mandatsvereinbarung mit weiteren, 
über das Auftragsschreiben hinausgehenden Leistungen beauftragen, werden 
diese entweder gemäß gesonderter Vereinbarung oder, in Ermangelung einer 
gesonderten Vereinbarung, mit den in unserem Hause für die jeweilige Leis-
tung üblichen Stundensätzen abgerechnet, die wir Ihnen auf Wunsch gerne 
mitteilen. 
 
(f) Sofern wir (ggf. auch erst nach der Leistungserbringung) gebeten oder 
verpflichtet werden, Informationen im Zusammenhang mit unserer Leistungs-
erbringung einem Gericht, Sach- oder Insolvenzverwalter, einer Behörde, Re-
gulierungs- und Aufsichtsstellen (z.B. RAK) oder anderen Dritten zur Verfü-
gung zu stellen (dies schließt Vernehmungen unserer Mitarbeiter als Zeugen 
ein), dürfen wir den in diesem Zusammenhang entstehenden Zeitaufwand in 
Rechnung stellen. Wir werden für diese Tätigkeiten, die mit Ihnen in der Man-
datsvereinbarung geregelten Stundensätze in Ansatz bringen. 
 
3. Unsere Arbeitsergebnisse 
 
(a) Entwürfe unserer Arbeitsergebnisse sind unverbindlich. Wir behalten uns 
daher jederzeit vor, Entwürfe zu ändern und übernehmen aus diesem Grund 
auch keine Verantwortung für Entscheidungen, die auf der Basis von Entwür-
fen unserer Arbeiten gefällt werden. 
 
(b) Unsere Arbeitsergebnisse beruhen stets auf unserem Kenntnisstand bei 
Beendigung der Arbeiten. Es ist regelmäßig nicht auszuschließen, dass nach 
Abschluss unserer Arbeiten Ereignisse eintreten, die zu einer anderen fachli-
chen Einschätzung geführt hätten, wären sie schon während unserer Leis-
tungserbringung eingetreten und uns bekannt geworden. Wir sind dessen un-
geachtet nicht verpflichtet, über derartige Ereignisse, sofern sie uns im Nach-
hinein bekannt werden, unaufgefordert zu berichten oder unsere Arbeitser-
gebnisse unaufgefordert zu aktualisieren. 

(c) Bestimmte Dokumente erhalten Sie möglicherweise sowohl in elektroni-
scher als auch in gedruckter Form. Daher können mehrere Kopien und Versi-
onen eines Dokuments (im gleichen Bearbeitungszeitraum) existieren. Im 
Falle von unterschiedlichen Versionen im gleichen Bearbeitungszeitraum ist 
im Zweifel immer die Ihnen in ausgedruckter Form physisch übermittelte Ver-
sion des Dokuments maßgebend, im Übrigen die jeweils jüngste Version. 
 
(d) Sofern nichts anderes vereinbart wird und keine gesetzlichen oder berufs-
ständischen Regelungen entgegenstehen, sind wir auch berechtigt, unsere 
Arbeitsergebnisse ausschließlich (i) als PDF und/oder (ii) per E-Mail und/oder 
(iii) mit qualifiziert elektronischer Signatur auszuliefern. 
 
4. Weitergabe unserer Arbeitsergebnisse, Nutzungsrechte 
 
(a) Unsere Arbeitsergebnisse dienen einzig dem vertraglich vereinbarten 
Zweck, sind daher ausschließlich an Sie gerichtet und dürfen zu keinem an-
deren Zweck verwendet, offengelegt oder ohne unsere vorherige Zustim-
mung, die mindestens in Textform zu erteilen ist, an Dritte weitergegeben 
werden. Für die Erbringung der Leistungen sind wir ausschließlich Ihnen ge-
genüber verantwortlich, sofern nicht ausdrücklich etwas abweichendes in 
Textform vereinbart wurde. Wir berücksichtigen im Rahmen unserer Leis-
tungserbringung nicht die Interessen Dritter. Unsere Arbeitsergebnisse sind 
entsprechend nicht darauf ausgelegt, Dritten als Grundlage für deren Ent-
scheidungen zu dienen. 
 
(b) Eine Zustimmung zur Weitergabe unserer Arbeitsergebnisse an Dritte er-
folgt regelmäßig nur unter der Bedingung der vorherigen Unterzeichnung ei-
ner berufsüblichen Weitergabe-Vereinbarung (Release Letter) durch den oder 
die Dritten, sofern nichts anderes in Textform vereinbart wird. Einer Zustim-
mung und Unterzeichnung eines Release Letters bedarf es nicht für eine: 
- Weitergabe auf Grundlage eines Gesetzes, einer Verordnung oder einer 

behördlichen oder gerichtlichen Anordnung.  
- Weitergabe an Ihre verbundenen Unternehmen i.S.d. § 15 AktG, gesetz-

liche Abschlussprüfer oder sonstige zur Verschwiegenheit verpflichtete 
Prüfer/Berater/Rechtsanwälte, welche die Informationen unbedingt im 
Zusammenhang mit den erbrachten Leistungen benötigen. Sie sind aller-
dings verpflichtet, diesen Personengruppen mitzuteilen, dass wir ihnen 
gegenüber keine zusätzliche Verantwortung oder Haftung übernehmen. 

 
(c) Eine Weitergabe unserer Arbeitsergebnisse darf stets nur in vollem Wort-
laut inkl. aller Anlagen erfolgen. § 334 BGB bleibt von einer Weitergabe un-
berührt. 
 
(d) Wird ein Arbeitsergebnis an Dritte weitergegeben (einschließlich erlaub-
ter Weitergaben gemäß vorstehender Nummer 4 (b), verpflichten Sie sich, 
uns von allen Ansprüchen Dritter sowie daraus folgenden Verpflichtungen, 
Schäden, Kosten (einschließlich angemessener externer und interner Rechts-
beratungskosten) freizustellen, die aus einer solchen Weitergabe resultieren. 
Diese Verpflichtung besteht nicht, soweit wir uns ausdrücklich in Textform 
damit einverstanden erklärt haben, dass der Dritte auf das Arbeitsergebnis 
vertrauen darf.  
 
(e) Wir räumen Ihnen Nutzungsrechte an den von uns erstellten Arbeitsergeb-
nissen nur insoweit ein, als dies angesichts des Zwecks der jeweiligen Man-
datsvereinbarung erforderlich ist. Sie sind nur dann berechtigt, unser Logo 
oder unsere Marken zu verwenden, wenn wir der konkreten Verwendung zu-
vor schriftlich zugestimmt haben. 
 
5. Grundlagen unserer Zusammenarbeit, Unabhängigkeit und Subunter-
nehmer 
 
(a) Der zur Erbringung unserer Leistungen anfallende und unserer Honorarkal-
kulation zugrunde liegende Zeitaufwand hängt maßgeblich von der Verfüg-
barkeit, Vollständigkeit, Richtigkeit und Nachvollziehbarkeit der uns zur Ver-
fügung gestellten Informationen, der Verfügbarkeit und Kompetenz von Aus-
kunftspersonen sowie der Beschaffbarkeit etwaig fehlender Informationen ab 
(Beratungsbereitschaft). Daher benennen Sie uns qualifizierte und kurzfristig 
verfügbare Ansprechpartner und tragen dafür Sorge, dass uns sämtliche für 
die Erbringung unserer Leistung erforderlichen Informationen und Ressourcen 
sowie Zugangsmöglichkeiten jeweils kurzfristig zur Verfügung stehen bzw. 
zur Verfügung gestellt werden. Eine verzögerte Bereitstellung von Dokumen-
ten und Informationen sowie eine erhebliche Veränderung des uns mitgeteil-
ten Sachverhalts können einen zu vergütenden zeitlichen Mehraufwand zur 
Folge haben. 
 
(b) Sofern sich aus der Mandatsvereinbarung, uns bindenden gesetzlichen Re-
gelungen oder sonstigen Vorschriften sowie einschlägigen Standards nichts 
anderes ergibt, sind wir nicht verpflichtet, die uns zur Verfügung gestellten 
Informationen auf inhaltliche Richtigkeit und Vollständigkeit zu überprüfen. 
 
(c) Wir erbringen unsere Leistungen unabhängig und eigenverantwortlich und 
nicht als Ihr Mitarbeiter, Stellvertreter, Organ oder Gesellschafter. Sie haben 
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die alleinige Verantwortung für die im Zusammenhang mit unseren Leistun-
gen zu treffenden Geschäftsführungsentscheidungen sowie die Entscheidung 
darüber, inwieweit die Leistungen für Ihre Zwecke geeignet sind. Zu diesem 
Zweck werden Sie uns ausreichend qualifizierte Ansprechpartner für die er-
forderlichen Abstimmungen im Zusammenhang mit den von uns zu erbringen-
den Leistungen benennen. 
 
(d) Wir sind berechtigt, im Rahmen der Leistungserbringung auf Subunterneh-
mer zurückzugreifen und mit diesen Informationen zu teilen. Mit der Unter-
zeichnung des Auftragsschreibens erklären Sie sich ausdrücklich damit ein-
verstanden, dass wir insbesondere die unten genannten Subunternehmer ein-
schalten, wenn dies aus fachlichen oder aus wirtschaftlichen Erwägungen für 
die Leistungserbringung erforderlich erscheint:  
- Unternehmen, die zum Konzern der BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesell-

schaft gehören. Die Konzerngesellschaften der BDO AG Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaft befinden sich in Deutschland, der Ukraine und Polen. 

- Alle ausländischen Unternehmen, die Mitglieder des internationalen 
BDO-Netzwerks sind und unter der Marke bzw. dem Namen „BDO“ am 
Markt auftreten. Einen vollständigen Überblick über diese Gesellschaf-
ten finden Sie unter www.bdo.global. 

 
6. Elektronische Kommunikation, Virenschutz, Datensicherheit und -nut-
zung 
 
(a) Wir dürfen auftragsbezogene Informationen und Daten in elektronisch ver-
walteten Dateien speichern und auswerten. 
 
(b) Sie autorisieren uns, im Rahmen des Auftragsverhältnisses Daten auch auf 
elektronischem Wege auszutauschen. Ihnen ist bekannt, dass Daten, die über 
das Internet versendet werden, nicht zuverlässig gegen Zugriffe Dritter ge-
schützt werden, verloren gehen, verzögert übermittelt oder mit Viren befal-
len sein können. Im Rahmen des gesetzlich Zulässigen übernehmen wir des-
halb keine Verantwortung und Haftung für die Unversehrtheit von E-Mails, 
nachdem sie unseren Herrschaftsbereich verlassen haben, und für Ihnen oder 
Dritten hieraus entstehende Schäden. Dies gilt auch, sofern trotz der von uns 
verwendeten Virusschutzprogramme durch die Zusendung von E-Mails ein Vi-
rus in Ihre Systeme gelangt.  
 
(c) Wir verwenden in der E-Mail-Kommunikation standardmäßig die soge-
nannte Transportverschlüsselung (SSL/TLS-Standard). Diese Verschlüsslungs-
methodik funktioniert, sofern Ihr E-Mail-Server eine entsprechende Konfigu-
ration aufweist. Wir empfehlen daher dringend, dies zu überprüfen, denn 
sonst würde eine E-Mail von uns an Sie unverschlüsselt übertragen werden. 
Bei der Transportverschlüsselung ist die E-Mail dennoch an bestimmten tech-
nischen Knotenpunkten gar nicht und teilweise auch auf den Wegen dazwi-
schen nicht verschlüsselt. Entsprechend leichter können Kriminelle auf die E-
Mail zugreifen und sie umleiten, löschen oder verfälschen. Alternativ zur 
Transportverschlüsselung bieten wir daher auf Wunsch auch eine sogenannte 
Ende-zu-Ende-Verschlüsselung an. Sprechen Sie uns gerne darauf an. Im Un-
terschied zur Transportverschlüsselung wird bei der Ende-zu-Ende-Verschlüs-
selung nicht nur der Übermittlungskanal, sondern die E-Mail selbst verschlüs-
selt. Die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung bietet einen deutlich besseren Schutz 
als die Transportverschlüsselung. 
 
(d) Sie sind verpflichtet, uns unverzüglich über Sicherheitsvorfälle (wie bei-
spielsweise Cyberattacken) zu unterrichten, bei denen nicht auszuschließen 
ist, dass sich diese auch auf uns auswirken. 
 
7. BDO Netzwerk, Sole Recourse 
 
(a) Wir arbeiten in enger Kooperation mit der BDO AG Wirtschaftsprüfungs-
gesellschaft zusammen. Die BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft ist Mit-
glied von BDO International Limited, einer britischen Gesellschaft mit be-
schränkter Nachschusspflicht und gehört zum internationalen BDO Netzwerk 
rechtlich voneinander unabhängiger Mitgliedsfirmen. BDO ist die Marke des 
BDO Netzwerks und der BDO Mitgliedsfirmen (BDO Firms).  
 
(b) Falls wir andere BDO Firms als Subunternehmer einschalten, erkennen Sie 
an, dass wir in diesen Fällen die alleinige Verantwortung auch für die Leis-
tungen unserer BDO Firms übernehmen. Demgemäß werden Sie gegen eine 
BDO Firm, die wir als Subunternehmer eingeschaltet haben (einschließlich 
der BDO International Limited und der Brussels Worldwide Services BVBA), 
keine Ansprüche jedweder Art geltend machen. Dies gilt nicht für Ansprüche, 
die sich auf strafbares und/oder vorsätzliches Handeln beziehen, sowie auf 

etwaige weitere Ansprüche, die nach dem Recht der Bundesrepublik Deutsch-
land nicht ausgeschlossen werden können. 
 
(c) Die nach der Mandatsvereinbarung zur Anwendung kommenden Regelun-
gen zur Haftung gelten auch zugunsten der BDO Firms. Diese können sich 
unmittelbar auf die Regelungen in vorstehender Nummer 7 (b) sowie die Re-
gelung zur Haftung berufen (§ 328 BGB). 
 
8. Marketing 
 
Soweit keine höchstpersönlichen Angelegenheiten oder Verbraucher i. S. d. § 
13 BGB betroffen sind, gestatten Sie uns, den Auftragsinhalt zu Marketing-
zwecken bekannt zu machen. Die Gestattung erstreckt sich ausschließlich auf 
die sachliche Beschreibung des wesentlichen Auftragsinhalts und des Auftrag-
gebers (z.B. Referenzlisten mit Firma und Logo sowie Score Cards). 
 
9. BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, BDO Konzern 
 
(a) Sofern Ihrerseits im Zusammenhang mit unseren Leistungen zugleich auch 
eine Beauftragung der BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft oder anderer 
Gesellschaften des deutschen BDO Konzerns erfolgt, entbinden Sie uns im 
Falle einer gewünschten Zusammenarbeit von der Verschwiegenheitspflicht, 
um eine möglichst reibungslose und effiziente Leistungserbringung zu ermög-
lichen. 
 
(b) Wir sind von der BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und anderen 
Gesellschaften des deutschen BDO Konzerns rechtlich unabhängig. Entspre-
chend übernehmen wir weder Verantwortung für deren Handlungen oder Un-
terlassungen, noch begründen wir mit diesen eine Gesellschaft bürgerlichen 
Rechts oder haften mit diesen gesamtschuldnerisch. 
 
10. Verjährung 
 
(a) Im Falle von einfacher Fahrlässigkeit, die nicht die Verletzung von Leben, 
Körper, Freiheit oder Gesundheit zum Gegenstand hat, beträgt die regelmä-
ßige Verjährungsfrist für gegen uns gerichtete Ansprüche ein Jahr.  
 
(b) Die Verjährungsfrist beginnt mit dem Schluss des Kalenderjahres, in dem 
der Anspruch entstanden ist und Sie von den anspruchsbegründenden Um-
ständen und der Person des Schuldners Kenntnis erlangt haben oder ohne 
grobe Fahrlässigkeit hätten erlangen können. Ohne Rücksicht auf die Kenntnis 
oder grob fahrlässige Unkenntnis verjähren die Ansprüche nach Ablauf einer 
Frist von fünf Jahren ab ihrer Entstehung sowie ohne Rücksicht auf ihre Ent-
stehung und die Kenntnis oder grob fahrlässige Unkenntnis in zehn Jahren von 
der Begehung der Handlung, der Pflichtverletzung oder dem sonstigen Scha-
den auslösenden Ereignis an. Maßgeblich ist die früher endende Frist.  
 
(c) Im Übrigen verbleibt es bei den gesetzlichen Vorschriften. 
 
11. Gerichtsstand, Formerfordernis, Salvatorische Klausel  
 
(a) Sofern Sie Kaufmann, eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder 
ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen sind oder keinen allgemeinen Ge-
richtsstand im Inland haben, ist Gerichtsstand für alle Streitigkeiten im Zu-
sammenhang mit dieser Mandatsvereinbarung nach unserer Wahl (i) Ham-
burg, (ii) das Gericht an dem Ort, an dem die streitgegenständliche Leistung 
erbracht wurde, oder (iii) das Gericht, in dessen Zuständigkeitsbereich Sie 
Ihren Sitz oder Wohnort haben. 
 
(b) Gemäß unserer Verpflichtung nach § 36 Abs. 1 Verbraucherstreitbeile-
gungsgesetz (VSBG) erklären wir, dass wir weder bereit noch verpflichtet 
sind, an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungs-
stelle teilzunehmen. 
 
(c) Jede Änderung, Ergänzung oder Beendigung der Mandatsvereinbarung be-
darf mindestens der Textform. Dies gilt auch für eine Änderung, Ergänzung 
oder Aufhebung dieser Nummer 11 (c) AB. 
 
(d) Sollten eine oder mehrere Regelungen dieser Vereinbarung ganz oder teil-
weise nichtig oder undurchführbar sein, berührt dies nicht die Wirksamkeit 
der übrigen Bestimmungen. An die Stelle der nichtigen oder undurchführba-
ren Regelung tritt in dem Fall eine andere Regelung, die den gewünschten, 
von den Vertragsparteien angestrebten Zielen soweit als möglich entspricht. 
Dies gilt entsprechend im Falle einer Vertragslücke. 
 


